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RS OGH 1985/10/2 3Ob589/85
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.10.1985

Norm

ABGB §1284 Af

Rechtssatz

Die Bereitschaft des Liegenschaftseigentümers, künftig das Eigentum an dem geschlossenen Hof in der Form der

bäuerlichen Übergabe auf den Antragsteller zu übertragen, ohne daß der Inhalt des beabsichtigten Übergabsvertrages

auch nur besprochen worden wäre, verschaft diesem keinen klagbaren Anspruch auf Übergabe der Liegenschaft.
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